
Technische Universität Berlin 
Zentrale Beschaffung 

Nachfolgend nehmen Sie bitte die Hinweise zur Kenntnis: 
Bitte reichen Sie Ihr Angebot mit nachfolgenden Unterlagen (Angebotsschreiben und Erklä-
rungen) unterzeichnet ein. Weitere einzureichende Unterlagen zur Ausschreibung ent-
mehmen Sie bitte der beigefügten Leistungsbeschreibung!
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Nachfolgende Erklärungen sind zur Kenntnis zu nehmen und auf der letzten Seite mit 
der Unterschrift in Textform zu bestätigen. 

Mir/Uns ist 

 von 



 von 



 von 



Ja:  Nein:  

 von 



( ) Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Frauenför-
derung

Der oder die Auftragnehmende verpflichtet sich, 

das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

sicherzustellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Nachunternehmer  sich
abhängig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) zur
Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen
nach § 4 FFV bereit erklärt. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den/die
Nachunternehmer in wird der oder dem Auftragnehmenden zugerechnet.

abhängig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) eine
oder mehrere der in § 2 FFV aufgeführten Maßnahmen der Frauenförderung und/oder der
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzuführen.

Hiermit erkläre(n) ich/wir Folgendes: - Zutreffendes bitte ankreuzen – 

A

B 

Anwendbarkeit von § 13 Abs. 1 LGG 
Im Unternehmen sind i.d.R. mehr als 10 Arbeitnehmer nnen beschäftigt (ausschließ-
lich der zu Ihrer Berufsbildung Beschäftigten)  

Ja  

Nein (keine weiteren Angaben erforderlich) 

 Falls ja, bitte folgende weitere Angaben: 

I. Beschäftigungszahl1
Im Un ernehmen sind in der Regel beschäftigt:

über 500 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maßnah-
men zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie auszuwählen, davon mindestens eine Maßnahme der Nummer 1 bis 
6)  
über 250 bis 500 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auszuwählen) 
über 20 bis 250 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 3 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auszuwählen) 
über 10 bis 20 Beschäftigte  
(-> gemäß § 3 Absatz 4 FFV ist eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 FFV ge-
nannten Maßnahmen zur Förderung von Frauen und/oder der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auszuwählen) 

1 Bei der Feststellung der Beschäftigtenzahl ist § 23 Abs. 1 Satz 4 des Kündigungsschutzgesetzes zu berücksichtigen.
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II. Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
In meinem/unserem Unternehmen wird/werden während der Durchführung des Auftrags fol-
gende Maßnahme(n) gemäß § 2 FFV durchgeführt oder eingeleitet:

1. Umsetzung eines qualifizierten Frauenförderplans 

2. verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils an den Beschäf-
tigten in allen Funktionsebenen 

3. Erhöhung des Anteils der weiblichen Beschäftigten in gehobenen und Lei-
tungspositionen 

4. Erhöhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplätzen an Bewerberin-
nen 

5. Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil 

6. Einsetzung einer Frauenbeauftragten 

7. Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter 
und geeigneter Instrumente 

8. Angebot von Praktikumsplätzen für Mädchen und junge Frauen, insbeson-
dere in Berufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind 

9. 
Teilnahme an anerkannten und geeigneten Maßnahmen und Initiativen, die 
Mädchen und junge Frauen für männlich dominierte Berufe interessieren 
sollen 

10. spezielle Bildungsmaßnahmen nur für Frauen, die zur Erreichung qualifizier-
ter Positionen befähigen sollen 

11. Bereitstellung der Plätze bei sonstigen betrieblichen Bildungsmaßnahmen 
für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten 

12. 
Bereitstellung der Plätze außerbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter Bil-
dungsmaßnahmen für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den 
Beschäftigten 

13. 
bevorzugte Berücksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach er-
folgreichem Abschluss einer inner- oder außerbetrieblichen Bildungsmaß-
nahme 

14. Angebot flexibler, den individuellen Bedürfnissen entsprechender Gestal-
tung der Arbeitszeit 

15. Angebot alternierender Telearbeit 

16. Möglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Rückkeh-
roption in eine Vollzeitarbeit, auch in Führungspositionen 

17. 
Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbil-
dung, zu Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäf-
tigte in Elternzeit 

18. Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch für Arbeits-
zeiten außerhalb der üblichen Öffnungszeit der regulären Kinderbetreuung 

19. Bereitstellung geeigneter Unterstützung und Flexibilität am Arbeitsplatz für 
Beschäftigte, die Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen 

20. Umwandlung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse in mindestens Teil-
zeitarbeitsplätze 

21. Vermeidung einer überproportionalen Verringerung des Frauenanteils an 
der Gesamtzahl der Beschäftigten bei Personalabbaumaßnahmen 
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III. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns darüber hinaus mit folgenden Verpflichtungen gem. § 4 FFV 
einverstanden: 

Der oder die Auftragnehmende hat das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

Sofern sich der oder die Auftragnehmende zur Vertragserfüllung eines Unterauftragneh-
mers oder einer Unterauftragnehmerin bedient, hat er  sicherzustellen, dass die
Unterauftragnehmer innen sich nach Maßgabe von § 3 FFV zur Durchführung von
Maßnahmen gem. § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit
erklären. Eine schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung durch die
Nachunternehmer innen wird den Auftragnehmenden zugerechnet.

Auf Verlangen der Vergabestelle hat der oder die Auftragnehmende die Einhaltung
der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenförderverordnung in ge-
eigneter Form nachzuweisen.

IV. Rechtliche Hindernisse (Erforderlichenfalls anzugeben)

An der Durchführung folgender Maßnahmen unter II. bzw. an der Übernahme folgender Ver-
pflichtungen nach III. bin ich/sind wir gem. § 5 Abs. 2 FFV aus rechtlichen Gründen gehindert: 

Begründung: 

(auf Verlangen nachzuweisen) 

_________________________________________________________________________

Die vorgenannten Erklärungen und Angaben werden mit folgender Unterzeichnung be-
stätigt von:  

__________________________________________ 
(Vorname, Name der natürlichen Person in Textform) 

Textform: Bei einem elektronischen Angebot in Textform gemäß § 126b BGB ist  bei natürlichen Personen 
(z.B. Einzelkaufleuten oder freiberuflich Tätigen) der Vor- und Nachname oder die Firma bzw. die 
Geschäftsbezeichnung sowie bei juristischen Personen die vollständige Bezeichnung anzugeben. 
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( ) Unteraufträge/Eignungsleihe
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen werden nachfolgend  

die durch Unterauftragnehmer  zu erbringenden Teilleistungen und – soweit zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe möglich - die Namen der vorgesehenen
Unterauftragnehmer  sowie
die Unternehmen oder Unternehmensteile (z.B. Konzernmutter, Konzerntochter), deren Ka-
pazitäten für die Erfüllung der Eignungskriterien in Anspruch genommen werden sollen

benannt.  

Die Namen, Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Ansprechp ) - und bei juristischen 
Personen die gesetzlichen Vertreter  - sind spätestens vor Zuschlagerteilung zu 
benennen. 

Beschreibung der Teilleistung 
bzw. Eignungskriterium 

Bezeichnung des  Unterauftragnehmer  bzw. des 
Unternehmens oder Unternehmensteils, dessen 
Kapazitäten für die Erfüllung der Eignungskriterien in 
Anspruch genommen werden sollen (Eignungsleihe) 
(Verpflichtungserklärung ist auf Verlangen des  
Auftraggeber  nachzureichen) 
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( ) Erklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft 
beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 

Wir erklären , dass der  bevollmächtigte Vertreter  die Mitglieder  
gegenüber dem  Auftraggeber  rechtsverbindlich vertritt und alle 
Mitglieder  als Gesamtschuldner  haften.  

(Ort) (Datum) (Unterschrift in Texform)

(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Bevollmächtigte  Vertreter  

Mitglied: 

Ust-ID: 

Weitere Mitglieder Mitglied: 

Ust-ID: 

Mitglied: 

Ust-ID: 

Mitglied: 

Ust-ID: 

Mitglied: 

Ust-ID: 

(Ort) (Datum) (Unterschrift in Textform)

Bei elektronischer Abgabe über die Vergabeplattform geben alle Mitglieder  diese 
Erklärung in Textform ab. 
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Technische Universität Berlin 
Zentrale Beschaffung 
Ernst-Reuter-Platz 7 
10587 Berlin 

Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 
zum Mindeststundenentgelt 

 (Teil A) [Wirt-214,  202 ]

Anlage: Tarifbroschüre(n) zum tariftreuepflichtigen Entgelt (siehe Anlagenverzeichnis) 
1. Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte und bestimmter tarif-

vertraglicher Entgelte

1.1 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seinen  für den Auftrag eingesetzten -

1.1.1 Mindestens die Entgelte einschließlich des Mindestentgelts, die nach dem Min-

1.1.2 Unabhängig vom Sitz des Betriebes und vom Ort der Erbringung der Arbeitsleis-

1.1.3 

1.2 

1.3 Die Verpflichtungen bestehen nicht, soweit die Leistungen im Ausland erbracht werden. 

2. Übertragung der Verpflichtung auf die eingesetzte Unterauftragnehmerkette

2.1 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seine Unterauftragnehmer  und/oder 
Verleiher  von Arbeitskräften zur Einhaltung der Verpflichtung nach der 
vorstehenden Nr. 1 zu verpflichten. 

2.2 
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2.3 Ein  Unterauftragnehmer  und/oder Verleiher  von Arbeitskräften ist zur 
Vereinbarungen nicht zu verpflichten, wenn 

2.3.1 

2.3.2 der  Auftragnehmer  bzw. der  weitervergebende Unterauftragnehmer  
bedingungen des  Unterauftragnehmer  anerkennen muss, um 

die Leistung erfüllen zu können, 

2.3.3 der betreffende Unterauftrag im Fall einer Liefer- oder Dienstleistung den Wert 
von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder im Fall einer Bauleistung den Wert 
von 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unterschreitet. 

2.4 Der  Auftragnehmer  hat über die Übertragung der Verpflichtung nach 2.1 und 2.2  
über das Vorliegen einer Ausnahme nach 2.3 auf Anforderung einen Nachweis 

zu erbringen. 

2.5 Verstößt ein  Unterauftragnehmer  oder Verleiher  von Arbeitskräften des  
gegen seine  nach 2.1 und 2.2 vereinbarten Verpflichtungen 

nach 1, so werden diese dem  Auftragnehmer  zugerechnet. 

Anlagenverzeichnis  

Tarifbroschüre(n) zum tariftreuepflichtigen Entgelt nach 1.1.2 
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)  
  zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (Teil A) [Wirt-2140, 202 ] 
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 
zur Frauenförderung 

     (Teil A) [Wirt-2141, Mai 2020] 

Der oder die Auftragnehmende verpflichtet sich, 

das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

sicherzustellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Nachunternehmer  sich
abhängig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) zur
Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen
nach § 4 FFV bereit erklärt. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den/die
Nachunternehmer in wird der oder dem Auftragnehmenden zugerechnet.

abhängig von der Unternehmensgröße gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) eine o-
der mehrere der in § 2 FFV aufgeführten Maßnahmen der Frauenförderung und/oder der
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzuführen.

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)  
zur Verhinderung von Benachteiligungen 

    (Teil A) [Wirt-2143, Mai 2020] 

1. Verpflichtung, Benachteiligungen zu verhindern

Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, 

1.1 die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen über allgemeine Benachteiligungs- 
verbote, insbesondere das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, zu beachten, 

1.2 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 
gleiches Entgelt zu zahlen. Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon unberührt. 

2. Übertragung der Verpflichtung auf die eingesetzte Unterauftragnehmerkette

2.1 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seine  Unterauftragnehmer  und/
oder Verleiher  von Arbeitskräften zur Einhaltung der Verpflichtung nach der 
vorstehenden Nummer 1 zu verpflichten. 

2.2 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seine  Unterauftragnehmer  und/
oder Verleiher  von Arbeitskräften zu verpflichten, mit etwaigen 
Unterauftragnehmer n eine Vereinbarung nach 2.1. zu treffen, so dass die 
Einhaltung der Vorgaben für die gesamte Unterauftragnehmerkette sichergestellt ist. 

2.3 Ein  Unterauftragnehmer  und/oder Verleiher  von Arbeitskräften ist zur Einhaltung 
einbarungen nicht zu verpflichten, wenn 

2.3.1 der betreffende Unterauftrag vergaberechtsfrei ist im Sinne der §§ 107, 109, 

116, 117, 137, 140 sowie 145 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,

tragsbedingungen des Unterauftragnehmers anerkennen muss, um
 die Leistung erfüllen zu können, 

2.3.3 der betreffende Unterauftrag im Fall einer Liefer- oder Dienstleistung den Wert 
von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder im Fall einer Bauleistung den Wert 
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von 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unterschreitet. 

2.4 Der  Auftragnehmer  hat über die Übertragung der Verpflichtung nach 2.1 und

 2.2 bzw. über das Vorliegen einer Ausnahme nach 2.3 auf Anforderung einen 

Nachweis zu erbringen. 

2.5 Verstößt ein  Unterauftragnehmer  oder Verleiher  von Arbeitskräften des
 Auftragnehmers gegen seine  nach 2.1 und 2.2 vereinbarten Verpflichtungen nach
 1., so werden diese dem  Auftragnehmer  zugerechnet. 
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 
über Umweltschutzanforderungen 

    (Teil A) [Wirt-2145, Dez 2021] 

Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, die in der Leistungsbeschreibung oder in den 
Ausführungsbedingungen vorgegeben Umweltschutzanforderungen zu berücksichtigen. 

Leistungskriterien
Umweltschutzanforderungen in der Form von Leistungskriterien sind Vorgaben über die Be-
schaffenheit der Leistung, die Vertragsbestandteil werden.
Hierunter fallen auch: Materialanforderungen, Technische Beschreibungen, Anforderungen
an die Verpackung, soweit es sich nicht um eine Nebenleistung handelt, Produktinformatio-
nen für die Anwender , Anforderungen an die Garantie, Anforderungen zur
Benutzerfreundlichkeit.

Ausführungsbedingungen
Umweltschutzanforderungen in der Form von Ausführungsbedingungen sind besondere Be-
dingungen für die Ausführung eines Auftrags, sofern diese mit dem Auftragsgegenstand in
Verbindung stehen, jedoch nicht die Beschaffenheit der Leistung beschreiben.
Im Einzelnen werden die in den Anlagen aufgeführten Ausführungsbedingungen vereinbart.

Übertragung der Verpflichtung auf die eingesetzte Unterauftragnehmerkette

3.1 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seine  Unterauftragnehmer  zur 
Einhaltung der Verpflichtung nach der vorstehenden Nr. 2 zu verpflichten. 

3.2 Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, seine  Unterauftragnehmer  zu 
verpflichten, mit etwaigen Unterauftragnehmer n eine Vereinbarung nach 3.1 zu 
treffen, so dass die Einhaltung der Vorgaben für die gesamte Unterauftragnehmerkette 
sichergestellt ist. 

3.3 Ein  Unterauftragnehmer  ist zur Einhaltung der Vereinbarungen nicht zu verpflichten, wenn 

3.3.1 der betreffende Unterauftrag vergaberechtsfrei ist im Sinne der §§ 107, 109, 116, 117, 
137, 140 sowie 145 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

3.3.2 der  Auftragnehmer  bzw. der  weitervergebende Unterauftragnehmer  
dingungen des  Unterauftragnehmer  anerkennen muss, um die 

Leistung erfüllen zu können, 

  3.3.3    der betreffende Unterauftrag im Fall einer Liefer- oder Dienstleistung den Wert von 
  10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder im Fall einer Bauleistung den Wert von 
 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unterschreitet.  

3.4    Der  Auftragnehmer  hat über die Übertragung der Verpflichtung nach 3.1 und 3.2 bzw. über 
das Vorliegen einer Ausnahme nach 3.3 auf Anforderung einen Nachweis zu erbringen. 

3.5    Verstößt ein  Unterauftragnehmer  des  Auftragnehmer  gegen seine  nach
 3.1 und 3.2 vereinbarten Verpflichtungen nach Nr. 2, so werden diese dem
 Auftragnehmer  zugerechnet. 
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 
über Kontrollen und Sanktionen  

nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) 
Teil B 

   der Besonderen Vertragsbedingungen [Wirt-  202 ] 

zum Mindeststundenentgelt  
zur  der ILO-Kernarbeitsnormen  

zur Frauenförderung 
zur Verhinderung von Benachteiligungen 

über Umweltschutzanforderungen 

I. Übertragung dieser BVB entlang der eingesetzten 
Unterauftragnehmerkette

Der  Auftragnehmer  verpflichtet sich, alle in diesem Teil B der Besonderen 
Vertragsbedingungen enthaltenen Vereinbarungen an seine  Unterauftragnehmer  und/oder 
Verleiher  von Arbeitskräften weiterzugeben. Diese sind wiederum zu verpflichten, mit etwaigen 
Unterauftragnehmer n und/oder Verleiher n von Arbeitskräften eine entsprechende 
Vereinbarung zu treffen.1 

II. Kontrolle und Sanktionen

1. Kontrolle

1.1 Umfang der Kontrolle 
Der  Auftraggeber  und der  Auftragnehmer  vereinbaren, dass die Einhaltung der 
nachfolgend benannten Vertragsbedingungen, soweit sie vereinbart wurden, durch 
den  öffentlichen Auftraggeber  oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin 
kontrolliert werden kann: 
1.1.1 Zahlung einer Entlohnung an die zur Auftragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer nach denjenigen Entlohnungsregelungen einschließlich des 
Mindestentgelts, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz 
mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für allgemeinverbindlich 
erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer- 
Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben 
werden (siehe Wirt-214, Nummer 1.1.1); 

1 Hierfür steht im Vergabeservice Berlin ein Muster zur Verfügung:  
https://www.berlin.de/vergabeservice/vergabeleitfaden/hinweise-fuer-bieter/artikel.1259454.php 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 
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1.1.6 

1.1.7 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3 Für die Kontrolle erforderliche Unterlagen 
Die vollständigen und prüffähigen Unterlagen bestehen in der Regel bei der Kontrolle auf 
Einhaltung 

1.3.1 der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns oder des Vergabemindestentgeltes aus: 
• Arbeitsverträgen
• Entgeltnachweisen
•

1.3.2 eines Entgelts nach einem einzuhaltenden Tarifvertrag zusätzlich zu den Unterlagen aus 
II.1.3.1 aus: 
• Dokumenten zur Zugehörigkeit in eine Lohngruppe/ Entgeltgruppe
• den einschlägigen Tarifverträgen;

1.3.3 der Weiterverpflichtung der gesamten Unterauftragnehmerkette aus: 
• der vertraglichen Verpflichtung des Unterauftragnehmers oder Verleihers von

Arbeitskräften und deren gesamten Unterauftragsnehmerkette bezüglich der zu
kontrollierenden Verpflichtungen;

• ggf. Unterauftragnehmerverträgen, Bestellscheinen oder Rechnungen;

1.3.4 der ILO–Kernarbeitsnormen aus:
• Gütezeichen oder „anderen gleichwertigen Nachweisen“ (gemäß der „Anlage zur

Leistungsbeschreibung: Nachweis ILO-Konformität);
• qualifizierten Herkunftsbescheinigungen (gem. der „Anlage zur Leistungsbeschreibung:

Nachweis ILO-Konformität);
• ggf. weiteren Dokumenten für eine schlüssige Kontrolle, wie z.B. Lieferscheinen,

Unterlagen über Liefermengen, Rechnungen, Produktionsmengen;
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1.3.5 • der Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie aus: 

• Unterlagen, aus denen jeweils die konkrete Maßnahme zur Frauenförderung
und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisbar
hervorgeht

• Arbeitsverträgen;
• ggf. Nachweis der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Personen;

1.3.6 der Umweltschutzanforderungen aus: 
• Zertifikaten/ Gütezeichen
• Lieferscheinen oder sonstigen vereinbarten gleichwertigen Nachweisen
• ggf. weiteren Dokumente für eine schlüssige Kontrolle, wie z.B. zwischen den

ausführenden Unternehmen geschlossene Verträge, Unterlagen über Liefermengen,
Bestätigungen über Leistungen etc.

Zusätzlich zu den in den unter II. 1.3.1 bis II.1.3.6 genannten Unterlagen können je nach Einzelfall 
weitere Unterlagen für eine schlüssige Kontrolle erforderlich sein. 

1.4 Schutz von personenbezogenen Daten und Geschäftsgeheimnissen 

Bei der Durchführung und Dokumentation der Kontrolle werden mögliche Geschäftsgeheimnisse 
gewahrt. Ebenso werden personenbezogene Daten nur zu Kontrollzwecken verarbeitet und 
nur den unmittelbar mit den Kontrollen zuständigen Beschäftigten des  öffentlichen 
Auftraggeber  bzw. der zentralen Kontrollgruppe zugänglich gemacht. Die Grundsätze der 
Datensparsamkeit und der Datensicherheit werden beachtet. 

1.5 Mitwirkung des  Auftragsnehmer  bzw. Unterauftragnehmer  und/oder
Verleiher  von Arbeitskräften bei der Kontrolle; Weitergabe dieser
Verpflichtung in der Unterauftragnehmerkette 

Der  Auftragnehmer  bzw. Unterauftragnehmer  und/oder Verleiher  hat an den 
Kontrollen mitzuwirken (siehe auch II.1.2). Dies beinhaltet neben der Bereitstellung und 
Übermittlung der unter II.1.3 genannten Unterlagen auch, dass der  Auftragnehmer  bzw. 
Unterauftragnehmer  und/oder Verleiher  alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten seiner  zur Auftragserfüllung 
eingesetzten Beschäftigten zu Zwecken der Kontrolle erfüllt, indem er diese insbesondere auch 
über die Möglichkeit von Kontrollen unterrichtet und aufklärt. Diese Verpflichtung hat der  
Auftragnehmer  ebenso innerhalb der gesamten für den Auftrag beauftragten 
Unterauftragnehmerkette zugunsten des  öffentlichen Auftraggeber  und der zentralen 
Kontrollgruppe weiterzugeben. Der  Auftragnehmer  trägt die eigenen ggf. durch die 
Kontrolle verursachten Kosten selbst. 

2.

2.1 

Sanktionen

Umfang der Sanktionen

Auftraggeber  und Auftragnehmer  vereinbaren, dass der  Auftraggeber  den  
Auftragnehmer  für den Fall sanktionieren kann, dass diese r schuldhaft gegen die in 
II.1.1.1 bis II.1.1.7 benannten Vertragsbedingungen verstößt, soweit diese vereinbart wurden.

Dies gilt ebenso für einen Verstoß gegen die Besonderen Vertragsbedingungen zur Verhinderung 
von Benachteiligungen (Wirt-2143), sowie einen Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht an 
Kontrollen gemäß II.1.2. Als Sanktionsmöglichkeit kommen die Vertragsstrafe, Kündigung oder 
Rücktritt, sowie Schadenersatz oder Minderung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
Betracht. 

 von 



2.2 

2.2.1 

2.2.2 

Vertragsstrafe 

Auftraggeber  und Auftragnehmer  vereinbaren für jeden unter II.2.2.2 
benannten schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen aus den in II.2.1 
aufgeführten Besonderen Vertragsbedingungen eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 
Prozent
Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind Verstöße gegen 
Entlohnungsvereinbarungen nach II.2.1 i.V.m. Wirt-214 Nummer 1.1.1 sowie 
gegen die Besonderen Vertragsbedingungen zur Verhinderung von 
Benachteiligungen nach Wirt-2143 Nummer 2.1. 

Ein Verstoß liegt jeweils vor, 
2.2.2.1 wenn die Entlohnung nach einem Tarifvertrag mit Geltungsbereich im Land Berlin nicht in 

der vereinbarten Höhe an einen zur Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten 
gezahlt wurde (Wirt-214 Nummer 1.1.2). Dies gilt je beschäftigter Person je 
Vertragslaufzeit; 

2.2.2.2 wenn das vergaberechtliche Mindeststundenentgelt nicht in der vereinbarten Höhe an 
einen zur Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten gezahlt wurde (Wirt-214 
Nummer 1.1.3). Dies gilt je beschäftigter Person je Vertragslaufzeit; 

2.2.2.3 wenn der mit der „Anlage zur Leistungsbeschreibung: Nachweis ILO-Konformität“ 
vereinbarte Nachweis bezüglich der ILO-Konformität eines bestimmten sensiblen 
Produktes (Wirt-2140) nicht spätestens mit Lieferung vorgelegt werden kann. Dies gilt je 
sensiblem Produkt je Teillieferung; 

2.2.2.4 wenn entgegen der vereinbarten Besonderen Vertragsbedingungen zur Frauenförderung 
(Wirt-2141) die verlangte(n) Maßnahme(n) zur Förderung von Frauen und/oder zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nachweislich durchgeführt oder eingeleitet 
wurde(n). Dies gilt je Maßnahme je Vertragslaufzeit; 

2.2.2.5 wenn entgegen der vereinbarten Besonderen Vertragsbedingungen über die 
Umweltschutzanforderungen (Wirt-2145) die mit der Leistungsbeschreibung vereinbarten 
Anforderungen an die Leistung nicht erfüllt oder die mit den Ausführungsbedingungen 

vereinbarten Maßnahmen nicht durchgeführt wurden;  

2.2.2.6 wenn gegen die Pflicht zur Übertragung der übernommenen Verpflichtungen an 
Unterauftragnehmer  und/oder Verleiher  von Arbeitskräften und Weitergabe 
dieser Verpflichtung entlang der Unterauftragnehmerkette verstoßen wurde (Wirt-214, 
Nummer 2 bezüglich der Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte und 
bestimmter tarifvertraglicher Entgelte; Wirt-2141 bezüglich der 
Frauenfördermaßnahmen; Wirt 2145, Nummer 3 bezüglich der in 
Ausführungsbedingungen vorgegebenen Umweltschutzanforderungen; Wirt-2144, I,  
bezüglich der Übertragung der in diesem Teil B der Besonderen 
Vertragsbedingungen enthaltenen Vereinbarungen auf Unterauftragnehmer  
und/oder Verleiher  von Arbeitskräften und Weitergabe dieser Verpflichtung 
entlang der Unterauftragnehmerkette;  

2.2.2.7 wenn entgegen der Verpflichtung nach II.1.2 nicht an den Kontrollen zur Einhaltung der 

2.2.3 

2.2.4 

 von 



2.2.5 

2.2.6 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

Hinweis 

Verstößt der  Auftragnehmer  oder ein von ihm  eingesetzte r 
Unterauftragnehmer  oder Verleiher  von Arbeitskräften gegen die in II.1.1 und II.2.1 
aufgeführten Vertragsbedingungen, so hat der  öffentliche Auftraggeber oder die 
zentrale Kontrollgruppe das Amtliche Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis 
bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin unverzüglich zu 
unterrichten (§ 16 Abs. 5 BerlAVG). Darüber hinaus wird die „Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit“ der Bundeszollverwaltung benachrichtigt, wenn Anhaltspunkte für 
einen Verstoß des  Auftragnehmer , eines  eingesetzten 
Unterauftragnehmer oder Verleiher  von Arbeitskräften gegen 
Mindestarbeitsbedingungen gemäß § 128 Absatz 1 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorliegen (§ 16 Abs. 6 BerlAVG).

 von 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Technischen Universität Berlin für die Aus-
führung von Leistungen 

(ausgenommen Bauleistungen) Stand: 02.06.2025 
 

1. Allgemeines 
(1) Für Lieferungen und Leistungen gelten in der nachfolgenden Reihenfolge: 

a) der Vertrag einschließlich geltender Zusatzvereinbarungen; 
b) etwaige ergänzende Vertragsbestimmungen; 
c) die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TUB; 
d) die „Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen, Teil B“ (VOL/B) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Für die Beschaffung von IT-Leistungen sind die „Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen 
(EVB-IT)“ in der jeweiligen aktuellen Version anzuwenden. 

(3) Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des/der Auftragsnehmer*in werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 
sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. Eine Zusendung einer Auftragsbestätigung mit abweichenden Geschäfts-
bedingungen gilt nicht als „ausdrückliche schriftliche“ Vereinbarung und wird nicht mit der Annahme der Auftragsbestä-
tigung stillschweigend anerkannt. Vielmehr bedarf es zur Annahme der abweichenden Geschäftsbedingungen einer 
schriftlichen Bestätigung des/der Auftraggeber*in. 

2. Umweltschutz 
(1) Die Technische Universität Berlin verpflichtet sich bei der Beschaffung ökologische Kriterien zu berücksichtigen. Dabei 

wird sie umweltfreundlichen und energieeffizienten Produkten, Materialien und Verfahren bei der Leistungsanforderung 
den Vorzug geben. Die TUB wird im Rahmen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen dafür Sorge tragen, dass bei der 
Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Gütern sowie durch die Ausführung der Leistung bewirkte negative Um-
weltauswirkungen möglichst vermieden werden. Bei der Wertung der Wirtschaftlichkeit der Angebote im Sinne von § 
127 Absatz 1 Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden die vollständigen Lebenszykluskosten grundsätzlich 
mitberücksichtigt. 

(2) Der/die Auftragnehmer*in ist verpflichtet, die auf der Grundlage von § 7 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabege-
setzes (BerlAVG) sowie in der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt – (VwVBU) genannten Bedingungen zu er-
füllen und ggf. nachzuweisen. 

(3) Der*die Auftraggeber*in hat das Recht zu überprüfen, ob die im Rahmen der Ausschreibung zwingend vorgegebenen 
Umweltschutzanforderungen an den Auftragsgegenstand durch die von den Bieter*innen abgegebenen Angebote eingehal-
ten werden. Der Nachweis kann von den Bieter*innen durch den Verweis auf ein Umweltzeichen, sofern die angebotene 
Ware oder Dienstleistung mit einem solchen ausgestattet ist, oder durch gleichwertige Nachweise, wie technische Unter-
lagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, erfolgen. Bei falschen oder unvollständigen Angaben sowie 
bei Fehlen geforderter Belege hinsichtlich der Umweltschutzanforderungen ist der/die Auftraggeber*in berechtigt vom 
Angebot Abstand zu nehmen. 

3. Preise 
(1) Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, schließt der Preis des/der Auftragnehmer*in die Verpackung, Transport, 

Transport-versicherung, Fracht und Spesen ein. 
(2) Der/die Auftragnehmer*in liefert zu dem vereinbarten Zeitpunkt kostenfrei an die vom/von der Auftraggeber*in bezeich-

nete Annahmestelle. 
(3) Die vereinbarten Preise sind Festpreise im Sinne der Verordnung PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 

21. November 1953 (BAnz. 1953 Nr. 244) in der jeweils geltenden Fassung. 

4. Liefer-, Mehr- und Minderleistungen 
(1) Lieferungs- und Leistungsstörungen sind dem/der Auftraggeber*in unter Angabe der Gründe sofort anzuzeigen. 
(2) Bei marktgängigen, serienmäßigen Erzeugnissen, für die Einheitspreise im Vertrag vorgesehen sind, ist der/die Auftrag-

nehmer*in verpflichtet, Mehrleistungen bis zu 20 v.H. der im Vertrag festgelegten Mengen zu den im Vertrag festgeleg-
ten Einheitspreisen zu erbringen. Minderungen bis zu 20 v.H. der im Vertrag festgelegten Mengen begründen keinen An-
spruch auf Änderung der im Vertrag festgelegten Einheitspreise. Auf Verlangen können im gegenseitigen Einvernehmen 
geänderte Bestimmungen vereinbart werden. 

5. Verpackung 
(1) Die Waren sind so sachgemäß zu verpacken, dass Schäden vermieden werden. 
(2) Verpackungsmaterialien sind auf den dafür erforderlichen Umfang zu beschränken; umweltfreundliche Verpackungsmate-

rialien sind zu bevorzugen. Verpackungsmaterialien, die mehrfach verwendet werden können, sind vom/von der Auf-
tragnehmer*in unentgeltlich zurückzunehmen. Die geltenden gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt. 

  



 

6. Annahme und Abnahme 
(1) Mit der Annahme (Entgegennahme) der Lieferung oder Leistung bei der Verwendungsstelle des/der Auftraggeber*in 

geht die Ge- fahr einer Beschädigung oder eines zufälligen Untergangs auf den/die Auftraggeber*in über. Die weiterge-
hende Vorschrift des § 644 BGB sowie § 447 BGB bleiben unberührt. 

(2) Entspricht die Lieferung oder Leistung den Vereinbarungen, erklärt der/die Auftraggeber*in unverzüglich, gegebenenfalls 
nach erfolgter Güteprüfung, schriftlich die Abnahme. Wird die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht schriftlich er-
klärt, so gilt sie mit der Schlusszahlung als bewirkt. 

7. Mängelansprüche und Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
(1) Lieferungen und Leistungen werden durch den/die Auftraggeber*in im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs 

auf Mängel geprüft. Die Mängelrüge wird bei offenen Mängeln unverzüglich gerechnet ab Erbringung der Lieferung oder 
Leistung oder bei versteckten Mängeln unverzüglich ab Entdeckung des Mangels dem/der Auftragnehmer*in angezeigt. 

(2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Lieferung oder Leistung. Durch die Entsorgung 
von Originalverpackungsmaterial werden die Gewährleistungsansprüche nicht gefährdet. 

(3) Gemäß § 14 VOL/B verlängert sich die Frist für die Verjährung der Mängelansprüche gem. § 438 Abs. 1, Nr. 3 BGB auf 2 
Jahre. 

8. Zahlungen 
(1) Grundlage für alle Zahlungen des/der Auftraggeber*in sind eingereichte Rechnungsbelege, in denen auf die jeweilige 

TUB Bestellnummer (sofern vorhanden) und die vorgegebene Rechnungsanschrift Bezug genommen werden muss. Rech-
nungen, auf denen die vorgeschriebenen Angaben fehlen, können nicht bearbeitet werden und werden zurückgesandt. 
Daraus resultierende Verzögerungen gehen zu Lasten des/der Auftragnehmer*in. Sämtliche Fristen beginnen nicht zu 
laufen, wenn Verzögerungen in der Rechnungsbearbeitung infolge der Nichtangabe oder fehlerhaften Angabe der TUB 
Bestellnummer (sofern vorhanden) eingetreten sind. 

(2) Der/die Auftraggeberin zahlt, nach Erfüllung der Lieferung oder Leistung binnen eines Monats nach Eingang der prüfba-
ren Rechnung, bargeldlos auf das vom/von der Auftragnehmer*in anzugebende Konto. Die Zahlungsfrist gilt mit dem Tag 
als gewahrt, an dem der/die Auftraggeber*in sein/ihr Kreditinstitut angewiesen hat, den vereinbarten Rechnungsbetrag 
zu überweisen. 

(3) Bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang einer prüfbaren Rechnung wird, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
ein Skonto von 2 v.H. des Rechnungsbetrages abgezogen. Das gilt nicht bei Leistungen, bei denen aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen die Gewährung von Skonto ausgeschlossen ist, insbesondere bei preisgebundenen Verlagserzeugnissen. 

(4) Wurden Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 

9. Gewährleistung 
(1) Der/die Auftragnehmer*in haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Rechts- und Sachmängel. Er/Sie 

gewährleistet die sorgfältige und sachgemäße Erfüllung des Vertrages, insbesondere die Einhaltung der festgelegten Spe-
zifikationen und sonstigen Ausführungsvorschriften des/der Auftraggeber*in entsprechend dem neuesten Stand von 
Wissenschaft und Technik sowie die Güte und Zweckmäßigkeit der Lieferung oder Leistung hinsichtlich Material, Kon-
struktion und Ausführung und der zur Lieferung oder Leistung gehörenden Unterlagen (Zeichnungen, Pläne u.Ä.). Die 
festgelegten Spezifikationen gelten als vertraglich zugesicherte und garantierte Eigenschaften des Gegenstandes der Lie-
ferung oder Leistung. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 633 Abs. 2 bis 639 BGB finden auch auf Kauf- und Werklieferungsverträge Anwendung; der/die 
Auftraggeber*in kann nach seiner/ihrer Wahl auch die Rechte gem. den §§ 434 ff BGB ausüben. 

(3) Die bei Mängelbeseitigung vom/von der Auftragnehmer*in zu tragenden Kosten umfassen auch die Aufwendungen für 
Verpackung, Fracht und Anfuhr, die zum Ab- und Einbau aufgewandte Arbeit, Reisekosten und die Durchführung der 
Mängelbeseitigung beim/bei der Auftraggeber*in. 

(4) Wird die Gewährleistungsfrist nicht gesondert vereinbart, beträgt sie 24 Monate, sofern nicht gesetzlich eine längere Ge-
währleistungsfrist gilt. Die Frist zur Mängelrüge beginnt bei Maschinen, Apparaturen und Apparateteilen mit der ersten 
Inbetriebnahme. 

(5) Für gelieferte Ersatzstücke und Nachbesserungsarbeiten leistet der/die Auftragnehmer*in wie für den Gegenstand der 
Lieferung Gewähr; die Gewährleistungsfrist beginnt nach Beseitigung der beanstandeten Mängel. 

10. Umstellung langfristiger Verträge 
Beruht die Lieferung oder Leistung auf einem Vertrag, der nicht später als vier Kalendermonate vor dem Inkrafttreten einer 
Umsatzsteueränderung geschlossen wurde, kann der eine Vertragsteil von dem anderen einen angemessenen Ausgleich der 
umsatz- steuerlichen Mehr- oder Minderbelastung verlangen. Ist die Höhe der Mehr- oder Minderbelastung streitig, so ist § 
287 Abs. 1 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. 

11. Schriftform 
Jede Änderung, Ergänzung oder Abweichung des Vertrages bedarf der gegenseitig bestätigten Schriftform (§ 126 BGB). 

12. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Berlin. 


